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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Firma magazin4 in Aeugst am Albis. 

Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Aeugst am Albis (ZH). 

Auftragsbestätigung 

1. Gemäss Bestellung erhält der Kunde die Auftragsbestätigung, welche massgebend ist bezüglich 

Ware, Preis in CHF und Lieferungen.  Allfällige Änderungen oder Unklarheiten müssen innert fünf 

Arbeitstagen gemeldet werden, ansonsten gilt sie als anerkannt. 

2. Kann der Hersteller nicht liefern und kann die Ware auch anderweitig nicht mit zumutbarem 

Aufwand beschafft werden, kann die Firma magazin4 vom Vertrag zurücktreten. 

 

Materialien / Artikel 

 

1. Bei serienmäßig hergestellten Möbeln können bei natürlichen Materialien geringfügige 

Differenzen auftreten. Insbesondere bei Leder, Holz oder Stein können Farbton, Struktur  sowie 

Maserung Unterschiede aufweisen. Das liegt in der Natur des eingesetzten Materials und deren 

Verarbeitung. Abweichungen von Prospektangaben, Ausstellungsstücken sowie Mustern bleiben 

deshalb vorbehalten. 

2. Stoffe schrumpfen beim Reinigen, Waschen, Trocknen. Diese Eigenschaft ist faserbedingt und 

berechtigt nicht zur Reklamation. 

3. Bei Artikel welche auf Wunsch des Kunden angefertigt werden, ist ein Vertragsrücktritt durch den 

Kunden ausgeschlossen und der Kunde wird vollumfänglich schadenersatzpflichtig.  

Lieferung 

 

1. Die Lieferungen erfolgen wie folgt: 

Bis CHF 100.—netto: Kleinmengenzuschlag von CHF 20.— 

Bis CHF 2‘000.—netto: Lieferpauschale von CHF 100.— 

Über CHF 2‘000.—netto frei Haus oder gemäss Vereinbarung. Außervertragliche Leistungen (z.B. 

besondere Transportmittel, wie Aussenaufzug oder Kran, Ausgleichsarbeiten an ungeeigneten 

Wänden oder Böden, Montage, Dekoration) müssen gesondert in Rechnung gestellt werden.  

2. Der Käufer trägt das Risiko der Anlieferungsmöglichkeit mit den üblichen Transportmitteln, 

insbesondere durch Einfahrten, Eingänge und Treppenhäuser. 

3. magazin4 haftet nicht für die Eignung von Wänden und Böden für Aufstellung und Montage. 

4. Bis zur vollständigen Erfüllung aller Verbindlichkeiten bleibt die Ware Eigentum von magazin4 

(Eigentumsvorbehalt). Während diesem ist die Ware pfleglich zu behandeln und magazin4 jeden 

Standortwechsel und jeden Eingriff Dritter unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Zur Veräußerung 

oder anderweitigen Verfügung sind Sie während des Eigentumsvorbehaltes nicht berechtigt. 

5. Beanstandungen müssen unmittelbar mitgeteilt werden. 

6. Verweigert der Käufer die Annahme der Ware endgültig, berechnet magazin4 pauschal 50% des 

Kaufpreises für Ihren Schaden. 

  


